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GEMA-Vergütungssätze

Gebührenfreie Feuerwehrveranstaltungen

Der Landesfeuerwehrverband Baden-Württemberg hat mit der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) 1975 eine Vereinbarung abgeschlossen. Für Feuerwehren sind aufgrund dieser Vereinbarung Veranstaltungen, bei denen Musik aufgeführt wird, gegenüber der GEMA gebührenfrei. Achtung: Alle Veranstaltungen (auch die gebührenfreien) sind im Voraus der GEMA zu melden! 

Gebührenfrei sind für die Feuerwehren in Baden-Württemberg:

1. Jahresversammlungen

2. Monatsversammlungen

3. Vortragsabende, soweit
a) nur die Mitglieder der veranstaltenden Feuerwehr und die zum Hausstand der Mitglieder gehörenden Personen zugelassen sind
b) weder ein Eintrittsgeld noch ein sonstiger Unkostenbeitrag erhoben wird
c) die Mitwirkenden eine Vergütung in irgendeiner Form nicht erhalten.

4. Kameradschaftsabende, soweit 
a) sie in Verbindung mit einem dienstlichen Anlass stehen
b) nur die Mitglieder der veranstaltenden Feuerwehr und die zum Hausstand der Mitglieder gehörenden Personen zugelassen sind,
c) weder ein Eintrittsgeld noch ein sonstiger Unkostenbeitrag erhoben wird,
d) die Mitwirkenden eine Vergütung in irgendeiner Form nicht erhalten.

5. Feuerwehr-Leistungswettkämpfe, bei denen nur während des Aufmarsches und des Abmarsches der Wettkampfteilnehmer Musik dargeboten wird.

6. Werbevorführungen, Schau- und Einsatzübungen sowie feuerwehrtechnische Vorführungen im Freien mit musikalischer Umrahmung.

7. Festzüge an Feuerwehrtagen mit Feuerwehr-Musik- und -spielmannszügen.

8. Festakte bei offiziellen Gelegenheiten

9. Totenfeiern

10. Gruppen- und Heimatabende der Jugendgruppen ohne Tanz

11. Elternabende und Weihnachtsfeiern der Jugendgruppen ohne Tanz, soweit - falls von den Besuchern ein Eintrittsgeld zu entrichten ist - nur ein geringer Unkostenbeitrag erhoben wird und die Mitwirkenden eine Vergütung in irgendeiner Form nicht erhalten.

12. Elektroakustische Wiedergabe von Tonträgern und Wiedergabe von Hörfunk- oder Fernsehsendungen in Feuerwehrhäusern und -heimen, soweit sie nur für Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren zugänglich sind.

Mit Wirkung zum 1.1.2003 sind die Vergütungssätze für Unterhaltungs- und Tanzmusik mit Musikern erhöht worden (siehe Anlage). Die Feuerwehren des Landes erhalten bei rechtzeitiger Anmeldung auf die Vergütungssätze einen Nachlass von 20%.

Zuständigkeit GEMA-Bezirksdirektionen:

Bezirksdirektion
Augsburg, Stettener Str. 6/8, 86150 Augsburg, Tel. 0821/503080, Fax 0821/5030888, E-Mail: bd-a@gema.de

Zuständig für Regierungsbezirk Freiburg, Regierungsbezirk Tübingen (ohne Stadtkreis Ulm und Teile Alb-Donau-Kreis), Regierungsbezirk Karlsruhe (nur Stadtkreis Baden-Baden und Landkreise Rastatt, Calw und Freudenstadt)

Bezirksdirektion Stuttgart, Herdweg 63, 79174 Stuttgart, Tel. 0711/22526, Fax 0711/22528008, E-Mail: bd-s@gema.de

Zuständig für Regierungsbezirk Stuttgart, Regierungsbezirk Karlsruhe, (ohne Stadtkreis Baden-Baden und Landkreise Rastatt, Calw und Freudenstadt), Regierungsbezirk Tübingen, (nur Stadtkreis Ulm und teilweise Alb-Donau-Kreis)

Alle Vergütungssätze sind auch im Internet abrufbar unter

http://www.gema.de/kunden/direktion_aussendienst/tarife/index.shtml
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